
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/2/1 7Ob501/79
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 Veröffentlicht am 01.02.1979

Norm

ABGB §921

Rechtssatz

Der bloße Verlust der Kaufsache an sich ist noch kein Schaden. Vielmehr müssen noch Umstände hinzutreten, die ein

überwiegendes Interesse des Rücktretenden, die Gegenleistung zu behalten, dartun.
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